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68 Verordnung , betr . die öffentl . Geſundheit : lichkeit

werk in deren Nähe gehörig verwahrt iſt, ob ſie mit Lehn

gut ausgeſtrichen , ob die Putztürchen vorſchriftsmäßig ge

fertigt und angebracht ſind , ſowie ob dieſelben hinlänglichen

in dieVerſchluß bieten , ob die Feuerröhren nicht zu weit

Lichtöffnungen der Kamine hineinragen , beſonders aber , ol

nicht Ofenröhrenöffnungen m1t
brennbaren Gegenſtänden ver

ſtopft , ſtatt mit Blechka pſel ö der Ziegel oder Backſtein
ſtücken geſchl ptſächlich iſt hierbei das Augen
merk auf jene Teile zu richten , die nach Beendigung
Baues verdeckt ſind und deshalb von der Feuerſchau nicht
mehr beurteilt werden auen

ſſenloſſe

der neuen Kamine

ergeht an den er von der Ortspolizeibehörde ,
cher über den Erfund Anzeige zu erſtatten iſt .

Finden ſich bei dem Augenſchein Mängel vor , ſo iſt

ſpäter eine zweite Beſichtigung vorzunehmen 6
darüber zu erhalten , daß ſie durch die angeordnete Abänd

rung beſeitigt wurden .

2 . Verordnung des Miniſteriums des Innern
vom 27 . Juni 1374 , die Sicherung der öffent⸗

lichen Geſundheit und Reinlichteit betr .

( Geſetz⸗ und Verordnungsblatt Seite 353

30. Oktober 1894 ( Geſ . - und V. ⸗O. ⸗Bl .
10. November 1896 ( Geſ . und V. A

Faſſun ing .
Auf Grund der § § 87a , 116 des P

Ziffer 10 des R. ⸗St . ⸗G. ⸗B. wird zur Sicherr
lichen Geſundheit und Reinlichkeit verordnet :

8
1. In allen Städten von mindeſtens 1500 Ein

müſſen für jedes zum längeren Aufenthalt von Men
ſchen dienende Gebäude zur Aufnahme der
Exkremente , ſofern dieſe

136 infolge richtung
von Kanälen ſofort entfernt werden können , Gruben !

der durch V. ⸗O. von
und durch V

ite 443) bem

) Zu Ziffer 1—3 vgl . Erlaß des Miniſteriums des Innern
vom 15. Februar 1875 Nr. 2495 :

Der
Anloge von Abtrittgruben , wie der Aufſtellung

führbaren Behältern ſind Kanäle , in denen durch genügende ?



inter Einhaltung der von dem
für den einzelnen Fall zu treffenden An

Tonnen , Fäſſer ver —
wendet werden

5 2. Neue Gruben ſollen außerhalb der Gebäudegrundfläche
3 abſeits der Straße angelegt , von der Grundmauer des38

Gebäudes getrennt und mindeſtens Z im von Brunnen

5 ( Brunnenſtuben , Brunnenſchachten ) und Waſſerleitungen

it
n. Br

ontfernt ſ
ich entfernt ſein

Alle Gruben müſſen möglichſt luftdicht , gedeckt und
mine jederzeit nach allen Seiten derart waſſerdicht hergeſtellt

ſein , daß die Durchſickerun des Inhalts vollſtändig
dert wird . Senkgruben , d. h. Gruben mit durch

161 ſendem 2 dürfen nicht mehr benutzt werden
heit 4. Behufs Herſtellung der nötigen Ausbeſſerungen müſſen

ind die Gruben einer periodiſchen Beſichtigung und Unter —
ſucht unter poli Aufſicht unterzogen werden .

5. Die Gruben müſſen jeweils ſo rechtzeitig entleert
ern iß ein Überfließen des Inhalts nicht zu be
ent⸗ ſt Regen - , Ablaufwaſſer jeder Art , Haus —

haltsabfälle ſolle icht in die Gruben verbracht

Won Außerhall Bri oder Behälter ( Ziffer J dürfenrkt
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geleert werden .
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ig, betr . die öffentl . Geſundheit u. Reinlichkeit .

§ 4. ( Abf . 3 in der Faſſung der Verordnung vom
30. Oktober 1894 , Geſ . -u . V. ⸗O. ⸗Bl S. 406 . ) Nur mit

Genehmigung des Bezirksrats dürfen :

1. ungereinigte Knochen , roher Talg , ungegerbte Häute

und andere durch ihre Ausdünſtung die allgemeine
Geſundheit gefährdende Gegenſtände innerhalb der
Ortſchaften

Magazine

werden . “ )

Zwiſchenräume zwiſchen Häuſern , ſog. Winkel , Trauf

gäßchen , dürfen nicht dazu benützt werden , um Haushaltungs
abfälle , Straßenkot , Exkremente und

Stoffe aufzunehmen ; ſie müſſen gegen
ſchloſſen ſein

88

wahrung ſolcher Stoffe ! ) errichtet

4 Raurch ortspol zetliche Vorfe
Schweine - und Geflügelſtällen

nen beſchränkt oder ganz das Halte gel
beſchränkt werden .

§ 5. Waſſer und andere Flüſſigkeiten auf öffent

Straßen und Plätze auslaufen zu laſſ ſt unterſagt . 2
15 aus den Gebäuden muß der Hausbeſitzer in Rinnen

mit feſter Grundfläche in die Straßenrinnen oder Abzugs —

1) Dazu gehören insbeſondere Lager von Lumper Erlaß des
Miniſteri ums des Innern vom 24. Juli 1875 Nr. 11416

n der Schlächtereien vgl . § 3d Verord
16. Juni 1876, Geſ . ⸗ u. VB O. ⸗Bl. S. 18

Bei Geſuchen um Genehmigung zu r r zffer 1

bezeichneten Stoffe bezw rrichtung der in Ziffer 2 ern ˖
anin U nes för

chen Aufrufs Tfahr
wie in der G ordnun hierüber
weite 1h
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öom

mit
Hhoſe 1doÜbelriechende N

dünſtung ſchädlich

rinnen , ſondern

abgeleitet oder a
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ſch ft beſeitigt we

betr. die öffentl . Geſundheit u. Reinlichkeit . 73

in Gruben innerhalb der Hofräume darf

rbracht werden . “ )

ekelhafte , der Geſundheit durch ihre Aus —

e Flüſſigkeiten ſollen nicht in die Straßen

unterirdiſch in gut eingerichteten Kanälen

uf andere angemeſſene Weiſe ohne Beläſti —

teiligung der Nachbarn oder der Einwohner

rden

Nähere Anordnungen können durch bezirks - oder orts —

polizeiliche Vorſchriften getroffen werden

ie Ableitung Abwaſſers aus gewerblichen Anlagen
ſe, Bäche, Waſſergräben , Teiche, ſowie die Benützung

des Waſſe in ſol ſſern zu gewerblichen Verrich

tungen kann , wenn dadurch eine die öffentliche Geſundheit

in
lb der Ortſchaften gefährdende Verunreinigung des

8 K K 3Waff ve ht ird, durch den Bezirksrat unterſagt
5

lb der Ortſchaften dürfen menſchliche Exkrement

11 lupt 1 ylüff Bäche w nicht al tet rden

Aus iſe kan e Erlaubnis von de Bezirksrate
teilt wer nit Rückſicht auf Waſſermenge oder

8 rſtändlich nur Anwendung finden

ranſto
Miniſter

5. Febr . 1
Abwaſſer im

von ſog
nehme

ums des Innern vom 20

die Pflaſte
zenden Häuſer au rdert werden .

8 6126 .
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die Schnelligkeit des Abfluſſe

nicht zu befürchten ſind
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Blitzableiter
nen ſiehe 8S 119 des Polize zeſetzbuch

Nn
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3 . Straßenpolizeiordnung vom 12 . Mai 18382 .

Geſet 1 Verord tu zsblatt Seite E
n

91 CLage vo Gegenſtänden auf öffent

lichen Wegen und Plät Es iſt unterſagt , ohne Ge

nehmigung
derzuſt ffentlichen We⸗

* 6 ſt zu

uf laſſe der d der C hmigu feſtgeſetzten Bedingungen

ing uwid deln

1 8 6 B eLe f 1 ( 8

He 7 t iche We Plät 1 Ge gen

bezeichneten Art ff hinlegt 1 n läßt dafür

zu
f daß dieſel ihrend d Dunkelhei id

In beler t ſind 1 V pflichtun egt , 8 erke
0 uurchreiſender 1 ffentlichen Wegen und Plätzen

während t aufgeſtellt ſind , ſowohl dem Leiter
˖ des Fuhrwerk W ei welchem der Reiſende

ſtellt

8 0 vafſ 2 Dez
1884, Geſ. - u. V. ⸗O. ⸗Bl. S. 642. ) ( Schleif zon Gegen

n ſtänden auf Landſtraßen und Kreisſtraßen . ) Es

u iſt unterſagt , auf den Landſtraßen und Kreisſt

fö äume , B

vermoge

v ngreifen

h die zuſtändige Behörde “ )

das nſtände oder einzelner Gattungen

derſel Landſtraßen , Kreisſtraßen oder

1 Stre
ſ

werden , ſofern Benachteiligungen
— 5ei genügender Schneebahn ) infolge
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